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§ 2 HVertrG 1993 Abschlufd von
Geschaften durch den

Handelsvertreter

HVertrG 1993 - Handelsvertretergesetz

@ Berucksichtigter Stand der Gesetzgebung: 08.09.2017

1. (1)Der Handelsvertreter kann Geschafte im Namen und fur Rechnung des Unternehmers nur dann schlieRBen,
wenn er hiezu ermachtigt ist.

2. (2)Hat der Handelsvertreter, der nur mit der Vermittlung von Geschaften betraut ist, ein Geschaft im Namen des
Unternehmers mit einem Dritten geschlossen, so gilt es als vom Unternehmer genehmigt, wenn dieser nicht
unverziglich, nachdem er vom Abschlul’ des Geschaftes Kenntnis erlangt hat, dem Dritten erklart, daf3 er das
Geschaft ablehne.

In Kraft seit 01.03.1993 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
file:///

	§ 2 HVertrG 1993 Abschluß von Geschäften durch den Handelsvertreter
	HVertrG 1993 - Handelsvertretergesetz


